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Die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des

Élysée-Vertrages hatten noch nicht begon-

nen, da rieben sich die politischen Beobach-

ter in Europa verwundert die Augen. Seit

den EU-Gipfeln von Berlin (1999) und Nizza

(2000) und bis in den deutschen Wahlherbst

2002 hinein waren die deutsch-französischen

Beziehungen allgemein für tot erklärt wor-

den. Dann ging es Schlag auf  Schlag: Nur we-

nige Wochen nach den Bundestagswahlen

einigten sich Paris und Berlin auf einen Kom-

promiss über die Fortführung der Gemein-

samen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen

Union. Es folgten bilaterale Initiativen zur

Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-

politik (ESVP), zur polizeilichen und justi-

ziellen Zusammenarbeit, zur Ordnungspoli-

tik sowie zur institutionellen Architektur der

Union. Einen symbolischen Höhepunkt stell-

te schließlich die Gemeinsame Erklärung bei-

der Länder vom 22. Januar 2003 dar, durch die

die bilateralen Beziehungen dauerhaft auf 

eine neue Grundlage gestellt werden sollen.

Die gemeinsamen Vorschläge haben umso

mehr Aufmerksamkeit erregt, als die deutsch-

französischen Beziehungen eine Durststrecke

hinter sich haben, die nach der Unterzeich-

nung des Vertrags von Maastricht und dem

erfolgreichen Abschluss der Vorarbeiten zur

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)

begann. In den letzten 13  Jahren ist es Frank-

reich und Deutschland nicht gelungen, ge-

meinsame Antworten auf die beiden wesent-

lichen Herausforderungen zu finden, mit

denen sich die EU heute konfrontiert sieht:

die Vorbereitung der Union auf die größte

Erweiterungsrunde in der europäischen Inte-

grationsgeschichte sowie die Definition der

Rolle Europas in einer globalisierten Welt

nach dem Ende der Bipolarität. Dabei waren

nicht die unterschiedlichen Interessen bei-

der Seiten das eigentliche Problem. Der Läh-

mung des deutsch-französischen Verhältnis-

ses lag vielmehr die Unfähigkeit, zeitweise

auch der Unwillen zugrunde, diese unter-

schiedlichen Vorstellungen zu moderieren

und wie in der Vergangenheit für einen Kon-

sens zu nutzen, der allen Partnern als Grund-

lage für langfristige Lösungen hätte dienen

können.

Es gibt viele Erklärungen für diese Blo-

ckade des deutsch-französischen Motors: Sie

reichen von der Vereinigung Deutschlands,

französischen Sorgen vor einer Marginalisie-
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rung neben einem erstarkten und nach Osten

orientierten deutschen Partner, über die Ko-

habitation in Frankreich seit 1997, das schwie-

rige persönliche Verhältnis zwischen Jacques
Chirac und Gerhard Schröder bis hin zu dem

jede gemeinsame Initiative verhindernden

deutsch-französischen Wahljahr 2002. Diese

strukturellen Schwierigkeiten fanden ihren

politischen Ausdruck etwa in den Versuchen

beiderseits des Rheins, Allianzen mit ande-

ren Partnern zu knüpfen: Es sei nur an das

„Schröder-Blair-Papier“ zur Wirtschafts- und

Arbeitsmarktpolitik1 oder an die französisch-

britische Initiative von St. Malo zur europäi-

schen Verteidigungspolitik2 erinnert. Nach

diesen eher kurzatmigen Ansätzen flexibler

Ad-hoc-Bündnisse schienen sich Berlin und

Paris erst im letzten Moment, nach den Bun-

destagswahlen und kurz vor dem entschei-

denden EU-Gipfel im Dezember 2002 in Ko-

penhagen, ihrer Verantwortung für Europa

wieder bewusst zu werden. Aus einer der

tiefsten deutsch-französischen Krisen her-

aus konfrontierten sie ihre Partner mit ge-

meinsamen Positionen in fünf zentralen Be-

reichen der europäischen Agenda.

Die Vorschläge werfen eine Reihe von

Fragen auf. Im Wesentlichen geht es darum

zu klären, ob sie tatsächlich einen europapo-

litischen Fortschritt bedeuten und eine unter

den Fünfzehn konsensfähige Perspektive für

die Lösung der zentralen Reformaufgaben

der EU skizzieren. Resultieren sie allein aus

dem Handlungsdruck unmittelbar vor den

Weichenstellungen in Kopenhagen oder sind

sie das Ergebnis gleichgerichteter strategi-

scher Vorstellungen von der Zukunft der Eu-

ropäischen Union? Funktioniert der deutsch-

französische Motor wieder wie gewohnt oder

verliert er allmählich an Bedeutung, womög-

lich zugunsten anderer, flexibler Koalitio-

nen? Haben Frankreich und Deutschland

Leadership geleistet oder Krisenmanage-

ment?

Agrarpolitik: 
Stillstand statt Reform
Im Vorfeld des Kopenhagener Erweiterungs-

gipfels stellte die GAP das Kernproblem dar

bei der Frage, wie der Beitritt von zehn neuen

Mitgliedstaaten finanziert werden sollte.

Dies hatte gute Gründe, wird doch knapp die

Hälfte des EU-Haushalts für die Landwirt-

schaft ausgegeben. Darüber hinaus treten

der EU mit den mittel- und osteuropäischen

Staaten Länder bei, die wesentlich stärker

agrarisch strukturiert sind als die EU-15.3

Die schwierige Suche nach einem Finanzie-

rungsmodell wurde außerdem überlagert

von den WTO-Verhandlungen über eine Li-

beralisierung des globalen Agrarmarktes im

Rahmen der Doha-Runde.

Es ist vor diesem Hintergrund nicht über-

raschend, dass sich in der Agrarfrage ein

kompliziertes Geflecht verschiedener Akteu-

re und Interessen etabliert hat. Die Europäi-

sche Kommission setzt sich seit Jahren für

eine grundsätzliche Reform der GAP ein.4 Sie

verfolgt dabei zwei wesentliche Ziele: Er-

stens soll sich die landwirtschaftliche Pro-

duktion künftig stärker an den Bedürfnissen

des Marktes und der Verbraucher orientie-

ren. Qualität, umweltgerechtes Wirtschaften

und die Entwicklung strukturell benachtei-

ligter ländlicher Gebiete sollen den Vorrang

bekommen vor einer an den verfügbaren

Subventionen ausgerichteten Landwirtschaft.

Zweitens hat die Kommission sehr genau die

Zwänge der WTO-Verhandlungen im Auge

und versucht, die EU vor allem gegenüber

den USA in eine gute Verhandlungsposition

zu bringen. Um beiden Zielen näher zu

kommen, strebt sie Kürzungen und vor allem

eine Abkoppelung der so genannten Aus-

gleichszahlungen, die seit 1992 sukzessive

an die Stelle der direkten Preissubventionen

getreten sind, von der Produktion an.

Die beitretenden Staaten hingegen setz-

ten sich während der Verhandlungen mit der

EU dafür ein, so schnell wie möglich in den

Genuss der gleichen finanziellen Unterstüt-
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zung zu kommen wie die EU-15. Eine unge-

bremste Fortführung der Agrarfinanzierung

nach der Erweiterung hätte jedoch zu einer

Kostenexplosion geführt, die vor allem der

Öffentlichkeit in den Nettozahler-Staaten

kaum vermittelbar gewesen wäre. Darüber

hinaus hätte sie die seit den 80er Jahren an-

dauernden Bestrebungen, die Gesamtkosten

der Agrarpolitik zu senken, ad absurdum ge-

führt.

Deutschland, auch in der GAP größter

Nettozahler in der EU, schlug daher bereits

auf dem Berliner Sondergipfel der EU 1999

eine Kofinanzierung durch EU und Mitglied-

staaten vor. Diese Initiative scheiterte im we-

sentlichen am Widerstand Frankreichs, das

neben Spanien am stärksten von der GAP

profitiert und zu keinen finanziellen Zuge-

ständnissen bereit war. Die EU-15 konnten

sich daher nur auf eine weitere Absenkung

der Preissubventionen einigen. Ansonsten

gingen die Mitgliedstaaten in der in Berlin

beschlossenen „Agenda 2000“, dem Finanz-

rahmen der EU für die Jahre 2000 bis 2006,

davon aus, dass die Beitrittsländer von den

Ausgleichszahlungen der GAP ausgeschlos-

sen bleiben würden.5 Im Verlauf der nächs-

ten Jahre zeigte sich, dass diese Politik gegen-

über den Kandidaten nicht durchzuhalten

war.

Am 24. Oktober 2002, also unmittelbar

vor dem entscheidenden Gipfel der 15, kon-

frontierten Frankreich und Deutschland die

Partner schließlich mit einem bilateralen

Kompromiss. Der Vorschlag geht von dem

Prinzip aus, dass die Mechanismen der GAP

erhalten bleiben. Eine grundsätzliche Re-

form, wie nach dem von der Kommission

vorgeschlagenen Modell, bleibt bis 2006

ausgeschlossen. Die Übereinkunft sieht viel-

mehr vor, die verbliebenen Preissubventio-

nen und die Ausgleichszahlungen ab 2007

für alle Mitgliedstaaten auf dem in Berlin für

die EU-15 im Jahr 2006 festgelegten Niveau

einzufrieren. Zugleich sollen die neuen Mit-

gliedstaaten von 2004 bis 2013 sukzessive an

das für die EU-15 geltende Niveau der Aus-

gleichszahlungen herangeführt werden („pha-

sing-in“). Die Deckelung der Ausgaben wird

durch einen Inflationsausgleich6 sowie die

Vereinbarung relativiert, die Strukturausga-

ben (zur Entwicklung des ländlichen Raums)

von einer Limitierung auszunehmen.

Die Einigung zwischen Paris und Berlin

wurde von den EU-Partnern einen Tag später

weitgehend übernommen.7 Auch die Ab-

schlussverhandlungen mit den Kandidaten

Mitte Dezember in Kopenhagen änderten

kaum etwas an dem Kompromiss.8 Dies be-

deutet einerseits, dass diejenigen Mitglied-

staaten, die heute von der GAP profitieren, ab

2007 mit Einschnitten zu rechnen haben,

weil die dann zur Verfügung stehenden Mit-

tel auf eine größere Zahl von Empfängerstaa-

ten aufgeteilt werden müssen. Andererseits

heißt das aber auch, dass die Direktzahlun-

gen ab 2007 jährlich um mindestens 600

Millionen Euro steigen werden. Nach Schät-

zungen der Kommission werden die Agrar-

kosten, die heute bei etwa 40 Milliarden Eu-

ro liegen, im Jahr 2013 zwischen 45 und 49

Milliarden Euro betragen. Hinzu kommen

die Ausgaben für die Strukturhilfen, die

(ebenfalls nach Schätzungen der Kommis-

sion) 2006 etwa sieben Milliarden Euro be-

tragen werden und theoretisch unbegrenzt

steigen können.

Es ist unbestreitbar, dass der deutsch-

französische Kompromiss in dieser wohl

wichtigsten Frage des Erweiterungsprozes-

ses den Abschluss der Verhandlungen mit

den Beitrittskandidaten erst ermöglicht hat.

Insofern ist es müßig zu spekulieren, ob nun

Deutschland oder Frankreich mehr Abstri-

che an seiner ursprünglichen Position hat

machen müssen. Viel wichtiger ist die lang-

fristige Bedeutung der Übereinkunft für alle

beteiligten Akteure. Und hier führt die Ana-

lyse zu einem ernüchternden Ergebnis.

Am Grundproblem der GAP, der ökono-

misch unsinnigen Förderung von Überpro-

duktion, wird sich auch in Zukunft nichts än-
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dern. Das Prinzip der an die Produktion ge-

knüpften Direktbeihilfen wird auf die beitre-

tenden Staaten übertragen, denen sogar ge-

stattet wird, die EU-Beihilfen durch natio-

nale Finanzspritzen an die Bauern zu ergän-

zen. Damit wird die große Chance vertan,

durch eine vernünftige Reform den Druck

auf  die unrentablen landwirtschaftlichen Be-

triebe in Osteuropa auch langfristig aufrecht-

zuerhalten und sie zum Aufbau international

konkurrenzfähiger Strukturen zu motivie-

ren. Eine derartige Reform nach dem Vorbild

der Kommissionsvorschläge rückt in weite

Ferne: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die

osteuropäischen Staaten das, was sie als Bei-

trittskandidaten heute erreicht haben, mor-

gen als Mitglieder bei den Verhandlungen

über die finanzielle Vorausschau für die Jah-

re 2007–2013 wieder aufgeben werden. Für

die Union insgesamt bedeutet die Fortschrei-

bung der GAP vorerst den Abschied vom Ziel

der Nachhaltigkeit in der Agrarpolitik.

Darüber hinaus sieht sich die Kommis-

sion als Verhandlungsführerin der EU in der

Doha-Runde der WTO mit der schwierigen

Aufgabe konfrontiert, die USA und die Cairns-

Gruppe davon zu überzeugen, dass die nach

erneut massivem Widerstand Frankreichs

gegen weitergehende Kommissionsvorschlä-

ge von den Europäern angebotene Senkung

der Exportsubventionen eine hinreichende

Verhandlungsgrundlage darstellt.9 Da bei

den WTO-Runden das Prinzip gilt, sämtliche

Verhandlungsbereiche als gemeinsames Pa-

ket zu behandeln („single undertaking“),

kommt einer möglichen Blockade in den

Landwirtschaftsgesprächen weitreichende

Bedeutung zu.

Der deutsch-französische Kompromiss

ist völlig unzureichend im Hinblick auf eine

ökonomisch vernünftige Entwicklung der

GAP in einer erweiterten Union, die vor der

schwierigen Aufgabe steht, agrarische Staa-

ten mit erheblichem Modernisierungsbedarf

zu integrieren. Auf globaler Ebene erweist

sich die EU als protektionistische Akteurin,

die, anstatt ihre Bauern behutsam auf die

Weltmarktkonkurrenz einzustellen, ihre Zöl-

le und Subventionen nur im Rahmen des un-

bedingt Notwendigen abbaut. 

Ein möglicher „weicher“ Reformansatz

könnte davon ausgehen, dass Frankreich un-

ter dem Druck der Doha-Verhandlungen

noch während der Verhandlungen für den

EU-Finanzrahmen 2007–2013 einer weiteren

Absenkung der Exportsubventionen und Di-

rektbeihilfen zustimmt und die frei werden-

den Mittel für Strukturreformen des länd-

lichen Raums verwendet werden. Eine solche

Lösung müsste jedoch auch von den neuen

Mitgliedern getragen werden – was ange-

sichts des massiven Drucks der Agrarlobby

vor allem in Polen wenig wahrscheinlich

ist.10

ESVP: 
Schritte in die richtige Richtung
Die Reichweite deutsch-französischer Ko-

operation in der Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik ist traditionell durch grund-

sätzliche Interessendivergenzen begrenzt.

An erster Stelle ist dabei die Funktion zu nen-

nen, die beide Länder dem transatlantischen

Verhältnis zumessen. Während für Frank-

reich die außen- und sicherheitspolitische

Dimension des europäischen Einigungspro-

zesses stets dem Ziel dienen sollte, von den

USA unabhängige Strukturen aufzubauen,

ging es der Bundesrepublik darum, den eu-

ropäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu

stärken und mehr Einfluss auf den Entschei-

dungsprozess im Bündnis zu gewinnen. Seit

dem Ende des Ost-West-Konflikts verstärkt

sich in Paris zudem die Überzeugung, dass

die geostrategischen Interessen Amerikas

und Europas zunehmend auseinander laufen

werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich

auch Deutschland diese Ansicht in der Folge

des 11. September und des Irak-Konflikts zu

Eigen macht.



Die zweite wesentliche Differenz betrifft die

institutionelle Ausgestaltung der ESVP. Wäh-

rend Paris sich konsequent für zwischen-

staatliche Organisationsformen einsetzt, ver-

tritt die Bundesrepublik, die ihre volle Souve-

ränität gerade der Einbindung in die supra-

nationalen und integrierten Strukturen von

Europäischer Gemeinschaft und NATO zu

verdanken hat, den gemeinschaftlichen An-

satz. Hinzu kommen Unterschiede in den

militärstrategischen Konzeptionen (Mobi-

lität und Interventionsfähigkeit auf  franzö-

sischer beziehungsweise Territorialverteidi-

gung auf deutscher Seite), die von gegen-

sätzlichen Entscheidungen zur Wehrpflicht

oder bei der Abwägung zwischen Haushalts-

sanierung und Rüstungsinvestitionen nicht

zu trennen sind. Auch hier gibt es allerdings

deutliche Ansätze einer Annäherung Deutsch-

lands an Frankreich.11

In ihrer Konventsinitiative vom Dezem-

ber letzten Jahres schlagen sie nun vor, eine

Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-

union zu errichten, und verfolgen dabei im

wesentlichen das Ziel, die ESVP durch die

Methode der verstärkten Zusammenarbeit zu

flexibilisieren. Der Mechanismus soll auch

von weniger als acht Mitgliedstaaten (wie

noch im Vertrag von Nizza vorgesehen) durch

einen Beschluss mit qualifizierter Mehrheit

ausgelöst werden können. Als Anwendungs-

bereiche werden genannt: multinationale

Streitkräfte mit integrierten Führungskapa-

zitäten, Entwicklung militärischer Fähigkei-

ten sowie einer europäischen Rüstungspoli-

tik inklusive einer europäischen Rüstungs-

agentur, Überführung der WEU-Verpflich-

tungen in den EU-Rahmen. Darüber hinaus

wird die Schaffung eines europäischen Rüs-

tungsmarktes angestrebt.

Es ist nicht zu übersehen, dass die Um-

setzung der Vorschläge die ESVP einen qua-

litativen Schritt voran bringen würde. Ihre

weitgehende Übernahme in den Abschluss-

bericht der Arbeitsgruppe „Verteidigung“

und die anschließende Aussprache im Kon-

ventsplenum haben zudem gezeigt, dass sie

unter den 15 überwiegend mehrheitsfähig

sind.12 Wie bereits im deutsch-französischen

Sicherheits- und Verteidigungskonzept von

1996 gefordert13, könnten die vorhandenen

Mittel und Instrumente effektiver koordi-

niert und eingesetzt werden. Planung, Ent-

wicklung und Beschaffung der industriellen

und technologischen Kapazitäten würden

besser aufeinander abgestimmt. Gerade in

Zeiten knapper öffentlicher Haushalte und

vor dem Hintergrund der Regularien des Sta-

bilitätspaktes führt kein Weg daran vorbei,

die begrenzten Ressourcen zu bündeln und

sich dabei auch nicht von einzelnen Mitglied-

staaten aufhalten zu lassen.

Darüber hinaus würde eine verstärkte Zu-

sammenarbeit einiger EU-Mitglieder ohne

Zweifel einen nicht unerheblichen Anpas-

sungsdruck auf die übrigen Staaten erzeu-

gen. Die Entwicklung des Eurokorps hat –

außerhalb des EU-Vertrags – gezeigt, was

das entschlossene Handeln zweier Staaten

bewirken kann.14

Nicht zu unterschätzen ist schließlich

der gemeinschaftliche Charakter der Initiati-

ve. Abstimmungen mit qualifizierter Mehr-

heit beinhalten stets die Möglichkeit, über-

stimmt zu werden. Der Widerstand Groß-

britanniens gegen eine Ausdehnung der qua-

lifizierten Mehrheit lässt vermuten, dass ent-

sprechende Beschlüsse auf der Regierungs-

konferenz 2004 eher unwahrscheinlich sind.

Auch für Frankreich ist es nicht selbstver-

ständlich, auf ein Veto im sensiblen Bereich

der Verteidigungspolitik zu verzichten. Doch

gerade hier muss auch die Kritik ansetzen.

Denn Paris war nicht bereit, auch Beschlüs-

se über die Anwendung der verstärkten Zu-

sammenarbeit bei militärischen Operatio-

nen mit einer qualifizierten Mehrheit her-

beizuführen. An seiner Fähigkeit, im Kon-

fliktfall militärisch handeln zu können, wird

Europa als internationaler Akteur jedoch

letztlich gemessen werden. Den entschei-

denden Schritt haben Deutschland und Frank-
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reich in ihrer Initiative daher nicht getan: die

Abschaffung des Vetorechts bei der Entschei-

dung über den Einsatz militärischer Mittel.

Die militärische Handlungsfähigkeit der EU

darf nicht von der Zustimmung jedes einzel-

nen Staates abhängen. Eine entsprechende

Regelung, möglicherweise mit einer qualifi-

zierten Mehrheit, die 80 oder 90 Prozent der

Stimmen erfordert, sollte noch vor dem Bei-

tritt der neuen Mitglieder vereinbart werden.

In einer Union mit 25 oder mehr Staaten wer-

den solche wichtigen Fortschritte um ein

Vielfaches schwerer herbeizuführen sein.

Der Verlauf der Irak-Krise kann hier getrost

als Menetekel gelten.

Schließlich müssen Frankreich und

Deutschland alles daran setzen, Großbritan-

nien in eine verstärkte Zusammenarbeit bei

der ESVP einzubinden. Trotz der zum Teil tie-

fen strategischen Differenzen zwischen den

drei größten EU-Mitgliedern15 müssen Ber-

lin und Paris auf  London zugehen, da ansons-

ten der europäische Mehrwert einer solchen

Kooperation deutlich gemindert würde. Die

Positionen der gegenwärtigen und künftigen

EU-Mitglieder im Irak-Konflikt haben ge-

zeigt, dass ohne die konstruktive Einbindung

der transatlantisch orientierten Partner Eu-

ropa sicherheitspolitisch handlungsunfähig

ist. In diesem Zusammenhang ist der von

Deutschland und Frankreich aufgenommene

Vorschlag, die Beistandsverpflichtungen der

WEU in die Union zu überführen, wenig hilf-

reich, da er die Bedeutung der NATO-Bei-

standspflicht relativieren würde und ange-

sichts britischen Widerstands keine Aussicht

hat, in eine EU-Verfassung übernommen zu

werden.

Grundsätzlich wäre die Aufnahme der

deutsch-französischen Flexibilisierungsvor-

schläge in die künftige Verfassung ein wich-

tiger Fortschritt und könnte zu einer neuen

Dynamik beim Aufbau eigener militärischer

Fähigkeiten der EU führen. Doch die Vor-

schläge bleiben auf halbem Wege stehen.

Denn was nützen der Union militärische In-

strumente, wenn sie über deren politischen

Zweck keine Einigkeit herbeiführen kann?

Deutschland und Frankreich sollten sich

noch im Konvent zusammen für eine Verge-

meinschaftung der wesentlichen Aspekte

nicht nur von ESVP sondern auch GASP ein-

setzen. Aufgrund der Priorität und Rahmen-

funktion politischer Konzepte sollte die Ent-

scheidung über eine gemeinsame Strategie16

im Rahmen der GASP daher künftig auch

mehrheitlich getroffen werden können. Um

die Union außenpolitisch überhaupt hand-

lungsfähig zu machen, muss die Anwendung

der verstärkten Zusammenarbeit erleichtert

werden: Dafür gehört das Vetorecht jedes

einzelnen Mitgliedstaates, wie es der Vertrag

von Nizza vorsieht17, abgeschafft.18

Erste Erfolgsbedingung für tiefgreifende

Reformen im Hinblick auf eine verbesserte

Handlungsfähigkeit der Europäer in GASP

und ESVP bleibt jedoch eine Annäherung

Deutschlands und Frankreichs in den ein-

gangs angeführten Konfliktfeldern. Trotz

erster Ansätze sind Zweifel erlaubt, dass die

entscheidenden politischen und strategi-

schen Divergenzen so rasch vermindert wer-

den können, dass beide Länder rechtzeitig

vor der Regierungskonferenz 2004 eine neue,

weiter reichende Initiative vorlegen können.

Justiz und Polizei: Vertiefung 
ohne „checks and balances“
Bei der Gestaltung eines „Raums der Frei-

heit, der Sicherheit und des Rechts“ handelt

es sich um das jüngste Projekt des europäi-

schen Integrationsprozesses, das keines-

wegs weniger ambitioniert ist als die Wäh-

rungsunion oder die GASP / ESVP. Mit dem

Amsterdamer Vertrag und den Beschlüssen

des EU-Gipfels von Tampere hat es auf die-

sem Gebiet erhebliche Fortschritte gegeben:

In der Asyl-, Einwanderungs- und Visapolitik

wurden durch eine Übertragung der entspre-

chenden Bestimmungen von der dritten in

die erste Säule die Grundlagen für eine weit-
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gehende Vergemeinschaftung geschaffen.19

Dies bedeutet nicht nur eine EU-rechtliche

Aufwertung dieses Politikbereichs, sondern

verschafft vor allem dem Europäischen Ge-

richtshof (EuGH) die Möglichkeit, die Ver-

einbarkeit beschlossener Maßnahmen mit

EU-Recht zu kontrollieren – ein wichtiger

Schritt zur Etablierung der Union als Rechts-

gemeinschaft. Darüber hinaus wurde in Ams-

terdam der so genannte „Schengen-Besitz-

stand“, das heißt die Beschlüsse über den

Abbau der Kontrollen an den Binnengren-

zen, in den Rechtsrahmen der EU über-

führt.20

Allerdings bleibt mit der polizeilichen

und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsa-

chen ein wesentlicher Bereich innenpoliti-

scher Kooperation der zwischenstaatlichen

Zusammenarbeit außerhalb der ersten Säule

vorbehalten. Gerade vor dem Hintergrund

der Terroranschläge vom 11. September 2001

wird deutlich, dass der Raum der Freiheit,

der Sicherheit und des Rechts noch in den

Kinderschuhen steckt. Gegenüber der Öf-

fentlichkeit ist es schwer zu erklären, dass

einerseits Straftäter unkontrolliert von einem

Mitgliedstaat in den anderen reisen können,

andererseits die EU-Binnengrenzen für na-

tionale Polizeikräfte nach wie vor eine hohe

Hürde darstellen. Gleichwohl gilt es zu be-

rücksichtigen, dass neben der Außenpolitik

und der Verteidigung die Justiz und die Straf-

verfolgung den dritten klassischen Bereich

staatlicher Souveränität darstellen, in dem

sich Staaten generell schwer tun, ihre ange-

stammten Hoheitsrechte abzutreten.

Wie auch auf dem Feld der Sicherheits-

und Verteidigungspolitik unterscheiden sich

genau an diesem Punkt die deutsche und die

französische Politik. Bereits in seiner Hum-

boldt-Rede setzte sich Außenminister Fischer
für die Möglichkeit einer verstärkten Zusam-

menarbeit bei der Verbrechensbekämpfung

und der Entwicklung einer gemeinsamen

Einwanderungs- und Asylpolitik ein und be-

tonte, dass „verstärkte Zusammenarbeit nicht

als eine Abkehr von der Integration verstan-

den werden darf“.21 Als Präsident Chirac kurz

darauf  in seiner Europa-Rede vor dem Bun-

destag die Aufgaben einer „Avantgarde-

Gruppe“ in der Union aufzählte, blieb der

Migrations- und Asylbereich unerwähnt.22

Erst kürzlich ließ Außenminister de Villepin
keinen Zweifel daran, dass aus französischer

Sicht eine „einfache Vergemeinschaftung“

der polizeilichen und justiziellen Zusam-

menarbeit in Strafsachen „voreilig“ wäre.

Hier handele es sich vor allem um „eine Fra-

ge des politischen Willens in einem Rahmen,

in dem die Notwendigkeit legitimen Han-

delns besonders groß“ sei und „die Souverä-

nität nicht [auf ein übergeordnetes Organ]

übertragen, sondern [mit anderen Staaten]

geteilt“ werden solle.23

Frankreichs Position fand ihren Nieder-

schlag auch in der gemeinsam mit Deutsch-

land vorgelegten Konventsinitiative. Im neu-

en Verfassungsvertrag sollten „getrennte Ti-

tel“ für die justizielle Zusammenarbeit in

Strafsachen und die polizeiliche Zusammen-

arbeit geschaffen werden. Für den polizei-

lichen Bereich wird an ein Übergangsregime

gedacht: Während eines Zeitraums von fünf

Jahren soll im einstimmigen Beschlussver-

fahren ein Grundbestand an Gemeinschafts-

vorschriften erlassen werden, ein Mitent-

scheidungsrecht des Europäischen Parla-

ments soll allenfalls geprüft werden. Erst da-

nach ist (mit der Ausnahme polizeilicher

Zwangsmaßnahmen) ein Übergang zu Mehr-

heitsentscheidungen durch einstimmigen

Ratsbeschluss möglich. Die Kommission

muss sich zudem das Initiativrecht mit den

Mitgliedstaaten teilen. In der justiziellen Zu-

sammenarbeit in Strafsachen soll „in be-

stimmten Kernbereichen“ gänzlich an der

Einstimmigkeit festgehalten werden.

Grundsätzlich schlagen beide Länder

aber für weite Bereiche den Übergang zur

qualifizierten Mehrheit vor und fordern, Re-

gelungen für die Errichtung einer europäi-

schen Staatsanwaltschaft, für die Ausdeh-
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nung der Kompetenzen von Europol und den

Aufbau einer europäischen Grenzpolizei in

den Verfassungsvertrag aufzunehmen. Sogar

die Ausübung hoheitlicher Befugnisse von

Polizeikräften eines Mitgliedstaats in einem

anderen Mitgliedstaat werden angeregt.

Ganz davon abgesehen, dass das Papier

nicht weniger kompliziert strukturiert ist als

das gegenwärtige EU-Recht, ist es ausge-

sprochen ambivalent. Die erheblichen Ein-

schränkungen beim Übergang zu Mehrheits-

entscheidungen sind nicht überraschend. In

diesem noch jungen Integrationsbereich soll-

ten vielmehr die Zugeständnisse Frankreichs

in der Asyl-, Migrations- und Visapolitik so-

wie in der zivilrechtlichen Zusammenarbeit

hervorgehoben werden. Die Kritik muss an

einer anderen Stelle ansetzen: Den umfan-

greichen und sinnvollen Vorschlägen etwa

zur Staatsanwaltschaft oder zu Europol fehlt

das notwendige Gegengewicht demokrati-

scher Legitimation und richterlicher Kon-

trolle. Während das Europäische Parlament

in die Entscheidungsverfahren eingebunden

werden muss, darf der Gerichtshof von der

polizeilichen und strafrechtlichen Zusam-

menarbeit nicht mehr ausgeschlossen sein.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass der

Schutz der Rechte des einzelnen Unionsbür-

gers nicht ausreichend gewährleistet ist und

der „Raum der Sicherheit“ an Profil gewinnt,

bevor der „Raum des Rechts und der Frei-

heit“ hinreichend skizziert ist.

Die Arbeitsgruppe „Freiheit, Sicherheit

und Recht“ im Konvent hat genau dieser

Überlegung Rechnung getragen, indem sie

in ihrem Abschlussbericht die Aufgaben ei-

ner europäischen Staatsanwaltschaft oder

von Europol weniger ambitioniert als Paris

und Berlin formuliert. Zugleich spricht sie

sich für eine stärkere Einbeziehung des Eu-

ropäischen Parlaments aus und erklärt die

begrenzten Kompetenzen des EuGH in der

polizeilichen und Strafrechtszusammenar-

beit für „nicht länger hinnehmbar“.24 

Insgesamt hilft der Vorstoß Frankreichs und

Deutschlands, die Tür für eine Vergemein-

schaftung weiterer Teile der Innen- und

Rechtspolitik ein Stück zu öffnen. Gleich-

wohl gibt es keine Garantie, dass die ange-

sprochenen Defizite, für die im Wesentlichen

französische Interessen verantwortlich zeich-

nen, bis zur Regierungskonferenz 2004 ab-

gebaut werden können. Hinsichtlich der

Relevanz des deutsch-französischen Motors

stimmt es nachdenklich, dass sich Joschka
Fischer zwei Wochen nach der bilateralen Ini-

tiative und vier Tage nach Vorlage des Ab-

schlussberichts der Arbeitsgruppe vor dem

Konvent für eine „Ausweitung der Zustän-

digkeiten des EuGH“ einsetzte und befand,

dass es „natürlich“ in der strafrechtlichen Zu-

sammenarbeit eine „parlamentarische (EP)

und umfassende gerichtliche (EuGH) Kon-

trolle“ geben müsse.25

Ordnungspolitik: Zurückhaltung
der Schuldensünder
Einen Tag nach der Sitzung der Eurogruppe

am 20. Januar 2003 stellte der Rat der Wirt-

schafts- und Finanzminister der EU („Eco-

Fin-Rat“) fest, dass in Deutschland ein über-

mäßiges Haushaltsdefizit im Sinne von Ar-

tikel 104 des EG-Vertrags bestehe. Darüber

hinaus sprach er eine Frühwarnung an Frank-

reich aus, um die Entstehung eines solchen

Defizits zu verhindern.26 Damit ging für bei-

de Länder ein im Stabilitäts- und Wachstums-

pakt vorgesehenes Verfahren in die nächste

Runde, das im Extremfall bis zur Verhän-

gung von Geldbußen reichen kann.

Nachdem in den ersten beiden Jahren ei-

ne günstige Konjunktur den Start der WWU

erleichtert hat, steht sie damit vor der ersten

ernsthaften Herausforderung. In der gegen-

wärtigen Diskussion über Wege aus dieser

Krise konkurrieren zwei Ansichten mitein-

ander: Die einen vertreten die Auffassung,

dass der Stabilitätspakt flexibilisiert werden

müsse, um es verschuldeten Ländern zu er-
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lauben, durch investive Maßnahmen die

Konjunktur anzukurbeln.27 Deren Gegner

kritisieren, dass eine weitere Staatsverschul-

dung die Kapitalmärkte zunehmend belaste

und durch höhere Zinsen private Investitio-

nen eher hemme. Das Ziel ausgeglichener

Haushalte rücke so in weite Ferne. Darüber

hinaus schwäche eine Flexibilisierung des

Paktes bei der ersten ernsthaften Krise die

Stabilitätspolitik der Union auf Dauer. Als

Alternative schlagen sie vor, die Koordinie-

rung jenseits des Paktes (in der Wirtschafts-

politik, aber etwa auch bei der Reform der

Sozialsysteme) zu stärken und über nachhal-

tige Reformmaßnahmen die Schuldenländer

mittelfristig an ausgeglichene Haushalte her-

anzuführen.28 Darüber hinaus haben sich be-

reits elf von zwölf  Euro-Staaten verpflichtet,

jährlich 0,5 Prozent ihres (von der Konjunk-

tur unabhängigen) strukturellen Defizits ab-

zubauen.

Wo stehen Frankreich und Deutschland

in dieser Debatte? Obwohl sich beide Länder

angesichts ihres Schuldenstandes im Faden-

kreuz der Kommission befinden, sind die

Ausgangspositionen sehr unterschiedlich:

Frankreich wird trotz einer besseren Kon-

junkturentwicklung als in Deutschland auf

Grund laxer Haushaltspolitik (Steuersenkun-

gen, Erhöhung des Verteidigungshaushalts)

in diesem Jahr ein übermäßiges Defizit nicht

vermeiden können.29 Berlin hingegen ist es

trotz strenger Austeritätspolitik wegen der

schlechten Wirtschaftsentwicklung nicht ge-

lungen, das Defizitkriterium einzuhalten.

Nachdem allerdings Gerhard Schröder bereits

im Oktober 2002 von der Notwendigkeit ei-

ner flexiblen Auslegung des Pakts gespro-

chen hat30, mehren sich – immer wieder auch

mit dem Argument eines drohenden Irak-

Krieges – seit der Jahreswende die Stimmen

aus der Bundesregierung, die eine Abkehr

vom Sparen fordern.

In ihrer gemeinsamen Initiative zur Ord-

nungspolitik beschränken sich Paris und

Berlin im Wesentlichen darauf, Vorschläge

für eine institutionelle Aufwertung der be-

reits bestehenden Kooperationsgremien, vor

allem der Eurogruppe, zu formulieren mit

dem Ziel, die Wirtschaftspolitik in der Euro-

zone stärker zu koordinieren und ihre Au-

ßendarstellung zu verbessern. Die Regula-

rien des Paktes sollen weitgehend unverän-

dert bleiben; die Kommission wird  geringfü-

gig gestärkt, indem ihr die alleinige Zustän-

digkeit für das Frühwarnverfahren zugespro-

chen wird. So sinnvoll diese Idee im Hinblick

auf eine integrationspolitische Straffung des

Stabilitätspakts auch sein mag, fügt sie der

Debatte jedoch keine neuen Aspekte hinzu:

Ein identischer Vorschlag findet sich bereits

im Abschlussbericht der Konventsgruppe

„Ordnungspolitik“.31

Die darüber hinaus vorgeschlagene grund-

sätzliche Verbesserung der wirtschaftspoli-

tischen Zusammenarbeit in der Eurozone

kann natürlich nur begrüßt werden. Da eine

Vergemeinschaftung auf  absehbare Zeit aus-

geschlossen scheint (und von manchen auch

nicht für wünschenswert gehalten wird32),

ist es durchaus sinnvoll, die vorhandenen

Koordinationsinstrumente zu stärken. Aller-

dings bleibt die deutsch-französische Initia-

tive hier teilweise sogar hinter den Vorschlä-

gen der Konventsarbeitsgruppe zurück. So

sollen die vom Rat mit Mehrheitsbeschluss

verabschiedeten „Grundzüge der Wirtschafts-

politik“ durch eine „aktivere Beteiligung der

nationalen Parlamente“ gestärkt werden. Die

Empfehlungen der Mehrheit in der Arbeits-

gruppe gingen deutlich darüber hinaus: Die

Kommissionskompetenzen bei Ausarbeitung

und Durchführung der Grundzüge sollten

ausgebaut und das Europäische Parlament

zum Entwurf der Grundzüge gehört werden.

Der Initiative aus Paris und Berlin fehlt es

an einem klaren Profil. Zum Stabilitätspakt

nehmen beide Regierungen nicht in nen-

nenswerter Weise Stellung. Die geringfügige

Aufwertung der Kommission scheint mehr

dem Druck der übrigen Eurozonen-Staaten

geschuldet zu sein. Am liebsten hätten Schrö-
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der und Chirac die Kompetenzen der Kommis-

sion wohl unverändert gelassen, wenn nicht

gar beschnitten. Gerade der deutsche Kanz-

ler erinnert sich noch sehr gut seines – vor-

übergehenden – Erfolgs vom Februar 2002,

als es ihm im Rat gelang, durch eine wenig

realistische Selbstverpflichtung den von der

Kommission empfohlenen „blauen Brief“

wegen eines drohenden übermäßigen Defi-

zits und damit eine innenpolitische Image-

schädigung vor den Bundestagswahlen zu

vermeiden.33

Auch eine gemeinsame Stellungnahme

zur Diskussion über eine Flexibilisierung des

Pakts sucht man vergebens. Dies ist gleich-

wohl nicht überraschend, dürften Frankreich

und Deutschland doch nach wie vor von

unterschiedlichen Grundkonzeptionen aus-

gehen. Dennoch wäre eine gemeinsame Po-

sition in dieser Debatte ein wichtiges Signal

nicht nur an die (das Defizitkriterium erfül-

lenden) Europartner sondern auch an die Fi-

nanzmärkte gewesen: Streben Deutschland

und Frankreich tatsächlich eine systemati-

sche Aufweichung der Maastricht-Kriterien

an? Gerade Deutschland, dem einstigen Hü-

ter der Geldwertstabilität, hätte eine entspre-

chende Stellungnahme vor dem Hintergrund

der Kanzler-Äußerungen gut angestanden.

Doch sollte sich die ordnungspolitische

Debatte nicht auf den Stabilitätspakt be-

schränken. Genauso wichtig wird es für die

Europäer sein, die gemeinschaftliche Wäh-

rungspolitik und die nationalen Wirtschafts-

politiken so zu koordinieren, dass die Geld-

politik der EZB und die Finanzpolitiken der

WWU-Mitglieder miteinander in Einklang

stehen. Dazu müssen auch die übrigen fis-

kalpolitisch relevanten Bereiche wie etwa die

Sozial-, die Beschäftigungs- und die Steuer-

politiken34 besser aufeinander abgestimmt

werden. In ihrer Funktion als „Hüterin der

Verträge“ sollten der Kommission, aber auch

dem Parlament entsprechende Kompeten-

zen in Form von Initiativ- beziehungsweise

Kontrollrechten zugewiesen werden. 

Es fällt schwer, hinter den deutsch-französi-

schen Vorschlägen – gerade auch angesichts

der haushaltspolitischen Entscheidungen in

beiden Ländern – den politischen Willen zur

engeren wirtschaftspolitischen Zusammen-

arbeit zu erkennen. In ihrer gemeinsamen

Initiative sind beide Seiten den Beweis schul-

dig geblieben, dass sie es mit einer konse-

quenten Koordination unter dem EU-Dach

ernst meinen. Und in die für beide Seiten un-

erfreuliche Sitzung der Eurogruppe am 20.

Januar gingen Francis Mer und Hans Eichel,
ohne sich vorher auf eine gemeinsame Stra-

tegie geeinigt zu haben.

Institutionenreform: 
Widersprüchliche Ansätze
Die Debatte über die Reform der Institutio-

nen ist so direkt wie kaum eine andere Frage

der europäischen Agenda von den beiden

zentralen Herausforderungen betroffen, mit

denen sich die EU gegenwärtig konfrontiert

sieht: der Vertiefung und der Erweiterung der

Union. Unter dem Druck des Beitritts von

mehr als zehn neuen Mitgliedstaaten müs-

sen die immer wieder gestellten Fragen nach

der Legitimität der Institutionen, ihrer Effi-

zienz und der Transparenz der von ihnen ge-

tragenen Entscheidungsprozesse beantwor-

tet werden. 

In der Diskussion überschneiden sich zwei

Konfliktfelder. Zum einen ist sie geprägt vom

Dualismus der beiden seit den 50er Jahren

dominierenden politischen Ordnungskon-

zepte: dem vorwiegend von Deutschland und

den kleineren Mitgliedstaaten vertretenen

gemeinschaftlichen Ansatz sowie dem tradi-

tionell von Frankreich und Großbritannien

geförderten zwischenstaatlichen Prinzip.

Unabhängig davon konkurrieren die Mitglie-

der zum anderen um ein Maximum an Ein-

fluss auf die politischen Entscheidungen der

Union. Die Regierungskonferenz von Nizza

Ende 2000 hat in diesem Zusammenhang ge-

zeigt, wie eng das Problem der institutionel-
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len Struktur mit der Machtfrage verknüpft ist.

Die Auseinandersetzungen um die Stimmen-

gewichtung im Rat und die Anzahl der Parla-

mentsabgeordneten ließ die Teilnehmer ihr

eigentliches Ziel, die Straffung der institutio-

nellen Struktur im Hinblick auf die Erweite-

rung, nahezu aus den Augen verlieren.

Die unterschiedlichen Grundvorstellun-

gen in Paris und Berlin über die institutio-

nelle Entwicklung der Union spiegeln den

traditionellen Konflikt beider Länder wider.

Frankreich strebt eine möglichst weitgehen-

de Kontrolle der supranationalen Organe an

und versucht, deren Kompetenzen wenn

schon nicht zu beschneiden, so doch wenigs-

tens nicht auszudehnen. In einer program-

matischen Europarede fasste Außenminister

de Villepin zuletzt die Eckpunkte der französi-

schen Vorstellungen zusammen: Die Kom-

mission solle künftig dem Europäischen Rat

gegenüber verantwortlich sein und dieser zu-

dem das Recht erhalten, das Europäische

Parlament aufzulösen. Der fortan länger als

sechs Monate amtierende Präsident des Eu-

ropäischen Rats solle von den Staats- und

Regierungschefs ernannt und in der Außen-

politik von einem europäischen Außenmini-

ster unterstützt werden. Ferner wiederholte

er die bekannte französische Forderung, na-

tionale Parlamentarier durch die Bildung ei-

nes „Kongresses“, in dem auch europäische

Abgeordnete vertreten sein sollten, stärker in

die EU-Entscheidungsprozesse einzubinden

und auf diese Weise eine bessere Anwendung

des Subsidiaritätsprinzips zu gewährleis-

ten.35

Die von deutscher Seite formulierten

Überlegungen nehmen sich fast wie ein

Gegenentwurf zur französischen Position

aus. Im Mittelpunkt steht die Stärkung der

supranationalen Organe: Die Kommission

soll durch ihren Ausbau zum einzigen Exe-

kutivorgan der Union gestärkt, der Rat, sei-

ner exekutiven Funktionen enthoben, zur

Staatenkammer eines Zwei-Kammer-Parla-

mentarismus fortentwickelt werden. Die Sub-

sidiaritätskontrolle soll durch eine Ausdeh-

nung der EuGH-Zuständigkeiten verbessert

werden.36 

Am deutlichsten sind die grundsätzli-

chen Divergenzen jedoch  in der Frage einer

europäischen Präsidentschaft zu spüren. Der

französische Vorschlag wurde in Deutsch-

land (ebenso wie in Benelux und von der

Kommission) mit dem Hinweis auf eine ten-

denzielle Entmachtung der Kommission und

Renationalisierung der Union kritisiert. Paris

lehnte die von Berlin favorisierte Idee eines

vom Parlament gewählten Kommissionsprä-

sidenten mit der Begründung ab, die Kom-

mission werde auf diese Weise politisiert und

könne ihrer Funktion als „Hüterin der Verträ-

ge“ nicht mehr gerecht werden.

Angesichts dieser tiefgreifenden Mei-

nungsverschiedenheiten war  ein weitreichen-

der und innovativer Entwurf beider Seiten

kaum zu erwarten. Das Hauptproblem der

Präsidentschaft wurde dadurch „gelöst“,

dass schlicht beide Vorschläge in die Initia-

tive aufgenommen und nebeneinander ge-

stellt wurden: ein vom Rat für bis zu fünf  Jah-

re gewählter Präsident als Garant europäi-

scher Kontinuität und ein vom Parlament ge-

wählter Kommissionspräsident. Zwar wurde

auf diese Weise das politisch korrekte Prin-

zip eingehalten, den Rat zu stärken, ohne die

Kommission zu schwächen. Und es dürfte

auch unbestritten sein, dass die Abschaffung

der Rotation im Rat zu mehr Berechenbar-

keit und Effizienz der Ratsarbeit führen wird.

Den Sorgen der kleinen Mitgliedstaaten könn-

te zudem dadurch begegnet werden, dass

sich Präsidenten aus großen und kleinen

Mitgliedstaaten abwechseln.

Doch liegen die kritischen Fragen auf der

Hand. Wie können Rivalitäten der beiden

Präsidenten vermieden werden? Was trägt

der Vorschlag zur allseits geforderten ver-

besserten Transparenz europäischer Ent-

scheidungsprozesse bei? Ein wesentlicher

Anspruch des Papiers ist es, „Stärke und

Glaubwürdigkeit der Union auf internatio-
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naler Ebene sicherzustellen“. Doch was be-

deutet es, wenn verlangt wird, dass der Rats-

präsident die Union auf internationalem Par-

kett „in dem Verständnis“ vertritt, „dass die

operative Außen- und Sicherheitspolitik

durch den europäischen Außenminister wahr-

genommen wird“? Wer soll über die ent-

scheidende Telefonnummer verfügen: der

Ratspräsident oder der Außenminister, der

zugleich als „Mitglied der Kommission mit

besonderem Status“ an deren Sitzungen teil-

nehmen soll? Was bedeutet dieser Status für

die außenpolitische Relevanz der Kommis-

sion, und wozu soll der Minister an den Sit-

zungen teilnehmen, wenn in Fragen der

GASP „im Kollegium der Kommission nicht

entschieden wird“? 

Diese Widersprüchlichkeiten dürfen je-

doch die sinnvollen Vorstöße der Initiative

nicht verdecken. Die Funktion eines europäi-

schen Außenministers (und damit die Auflö-

sung der Ämter des Hohen Vertreters und des

Außenkommissars) sowie vor allem dessen

Unterstützung durch einen eigenen diplo-

matischen Dienst sind für eine gemeinsame

Außen- und Sicherheitspolitik unabdingbar.

Im Sinne einer Stärkung der Legitimität eu-

ropäischer Politik und ihres demokratischen

Fundaments ist auch die Überlegung zu be-

grüßen, das Parlament künftig nicht nur

über die Ausgaben-, sondern auch über die

Einnahmenseite des EU-Budgets entschei-

den zu lassen (auch wenn der Terminus einer

„europäischen Steuer“ vermieden wird).

Die einfache Addition zweier Konzepte

führt gleichwohl noch nicht zur Lösung der

Probleme. Die Frage des Vorsitzes der EU

bleibt ungeklärt und die Kritik an den Nach-

teilen der zusammengeführten Präsident-

schaftskonzepte – zurecht – unverändert.37

Angesichts des kürzlich vorgelegten britisch-

spanischen Vorschlages38, der sich im Grun-

de wie ein britisch-spanisch-französischer

Vorschlag ausnimmt, stellt sich verstärkt die

Frage nach der Halbwertszeit der deutsch-

französischen Initiative. Frankreich und

Deutschland haben ein gemeinsames Papier

zur Institutionenreform vorgelegt, eine über-

zeugende gemeinsame Position haben sie

nicht formuliert.

40 Jahre Élysée-Vertrag: 
Institutionelle Perfektionierung
Vor der im Herbst 2002 einsetzenden Initia-

tivenflut waren sich Politiker aus Regierung

und Opposition in beiden Ländern einig,

dass Anspruch und Realität der deutsch-

französischen Beziehungen bei weitem nicht

mehr miteinander übereinstimmten. Rufe

nach einer „Anpassung“ des Élysée-Vertra-

ges an die neuen Realitäten (Gerhard Schröder)

beziehungsweise nach dem Abschluss eines

neuen deutsch-französischen „Gründungs-

paktes“ (Jacques Chirac, Edmund Stoiber) wur-

den laut. 

Am 22. Januar 1963 hatten Paris und

Bonn einander versprochen, sich „in allen

wichtigen Fragen der Außenpolitik“39 zu

konsultieren. Als Fernziel der bilateralen Zu-

sammenarbeit hatten beide Seiten die Errich-

tung einer politischen Union Europas im

Auge. Und nun standen sich Frankreich und

Deutschland seit dem formalen Erweite-

rungsbeschluss der Union von 1997 auf den

entscheidenden EU-Gipfeln eher als Kontra-

henten gegenüber – vom Motor für Europa

weit und breit keine Spur.

Die Gründe für die gemeinsame Sprach-

losigkeit sind vielschichtig. Neben den be-

reits erwähnten Ursachen spielt dabei eine

zentrale Rolle, dass Paris und Berlin ein ele-

mentares Handlungsmotiv abhanden ge-

kommen ist: Die Versöhnung der ehemali-

gen Erbfeinde ist heute ein „acquis bila-

téral“. Der Verlust dieses Motivs kann jedoch

durch eine neue Aufgabe mehr als wettge-

macht werden. Es gilt, den „acquis politique

et communautaire“ der EU auf die osteuro-

päischen Staaten zu übertragen. Mit anderen

Worten, der Versöhnungsprozess muss nun

auch auf den ehemaligen Gegner des Kalten
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Krieges ausgedehnt und für ganz Europa un-

umkehrbar gemacht werden.

In ihrer Gemeinsamen Erklärung beken-

nen sich Frankreich und Deutschland zu ih-

rer „gemeinsamen Verantwortung für Euro-

pa“ und werden damit zumindest auf de-

klaratorischer Ebene den Erwartungen der

Öffentlichkeit gerecht. Der Text enthält nur

wenig konkrete Vorschläge. Die aus den

Konventsinitiativen bekannten Positionen

werden in kondensierter Form wiederholt

und durch einige Absichtserklärungen etwa

zum  Jugendaustausch oder der Kulturpolitik

ergänzt. Allein die Idee einer „Staatsbürger-

schaft beider Länder“ verdient es, hervorge-

hoben zu werden. Der Schwerpunkt der De-

klaration liegt auf der Stärkung des bila-

teralen Abstimmungsprozesses. Zwei Son-

derbeauftragte, dem Bundeskanzler bezie-

hungsweise Premierminister zugeordnet und

von den Außenministerien unterstützt, sol-

len künftig gemeinsame Beschlüsse vorbe-

reiten und für deren Umsetzung sorgen. Die

Gipfeltreffen werden zu Sitzungen eines

Deutsch-Französischen Ministerrates aufge-

wertet; zudem sollen einzelne Minister die

Gelegenheit bekommen, an Kabinettssit-

zungen des Partnerlandes teilzunehmen.

Auch wenn allenthalben Skepsis am Sinn

institutioneller Neuerungen geäußert wird,

sollten diese Beschlüsse nicht unterbewertet

werden. Gerade im operationellen Bereich

gibt es Bedarf an besserer Abstimmung zwi-

schen beiden Ländern. Ziel muss es sein,

Situationen wie im Herbst 2002 zu vermei-

den, um nicht unter hohem Druck Krisen lö-

sen zu müssen, sondern durch rechtzeitiges

gemeinsames Handeln zu vermeiden. Die

beiden Beauftragten sollten dafür über einen

kleinen Stab an Mitarbeitern verfügen, die

Verwaltung und politische Entscheidungs-

prozesse der jeweils anderen Seite aus eige-

ner Erfahrung kennen und über gute per-

sönliche Beziehungen verfügen. Durch den

traditionellen Mitarbeiteraustausch vor al-

lem zwischen Außen- und Verteidigungsmi-

nisterien sind ausreichend personelle Res-

sourcen vorhanden. Um auf deutscher Seite

die Zusammenarbeit zwischen Kanzleramt

und Auswärtigem Amt zu verbessern, sollte

ein Beamter des Auswärtigen Amts mit di-

rektem Zugang zum Minister dauerhaft dem

Stab des Beauftragten zugeordnet werden.

Die Einrichtung von Gremien und die

Optimierung von Abstimmungsprozessen

allein wird jedoch das deutsch-französische

Schwungrad nicht in Bewegung bringen und

halten können. Der institutionelle Ansatz

muss durch eine politische Komponente er-

gänzt werden. Dazu heißt es in der Erklä-

rung, Paris und Berlin wollten ihre bilatera-

le Kooperation „in exemplarischer Weise“

intensivieren – gewissermaßen eine ver-

stärkte Zusammenarbeit außerhalb des EU-

Vertrags. Derartige Projekte (wie zum Bei-

spiel die doppelte Staatsbürgerschaft) könn-

ten nach den Zwistigkeiten der letzten Jahre

auch auf  bilateraler Ebene als vertrauensbil-

dende Maßnahmen wirken.

Entscheidend wird aber sein, ob es

Frankreich und Deutschland gelingt, mit ei-

ner gemeinsamen Strategie auf die weitere

Entwicklung der EU nach ihrer Erweiterung

einzuwirken. Dazu gehören nicht nur kohä-

rente Vorstellungen über die institutionelle

Struktur der Union oder ihre Rolle als inter-

nationale Akteurin. Dazu gehört vor allem

auch die Einsicht in die Tatsache, dass das

deutsch-französische Sonderverhältnis schon

heute von aktuellen und künftigen Mitglie-

dern nicht mehr nur als Segen des europäi-

schen Integrationsprozesses betrachtet wird.

In diesem Zusammenhang wäre es zu be-

grüßen gewesen, wenn die Gemeinsame Er-

klärung in ihrer europapolitischen Passage

ein Bekenntnis zur Nicht-Exklusivität der

deutsch-französischen Beziehungen enthal-

ten hätte. Nur eine rechtzeitige Einbindung

der europäischen Partner wird mittelfristig

die Legitimität und damit auch die Effekti-

vität des deutsch-französischen Motors wie-

derherstellen und erhalten können.
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Insgesamt ist mit der Erklärung jedoch das

angemessene Format zur Feier des Élysée-

Vertrags gewählt worden. An dessen weiter-

hin gültigem Rahmenwerk wird nicht ge-

rührt. Die institutionellen Beschlüsse kön-

nen positive Wirkung entfalten – wenn sie als

Basis für eine Stärkung der operativ wirksa-

men Kooperationsebene genutzt werden.

Leadership oder 
Krisenmanagement?
Politisch führen können Akteure nur dann,

wenn zwei wesentliche Kriterien erfüllt sind:

Ihr Handeln muss von den übrigen Akteuren

als legitim angesehen werden, und sie müs-

sen über die Kapazität verfügen, kohärente

Konzepte zu erstellen und umzusetzen. Auf

die europäische Rolle Deutschlands und

Frankreichs bezogen bedeutet dies folgen-

des:

Die Vergrößerung der EU auf  15 Mitglie-

der und vor allem die anstehende Osterweite-

rung haben das Gewicht beider Länder in Eu-

ropa relativiert. Zwar wird von ihren Partnern

zurecht erwartet, dass Paris und Berlin sich

zu den zentralen Fragen von Erweiterung

und Vertiefung äußern und Impulse gerade

dann geben, wenn Entscheidungsprozesse

blockiert sind. Gleichzeitig stößt ein exklu-

sives deutsch-französisches Sonderverhält-

nis zunehmend auf Kritik. Dabei wechseln

sich von Fall zu Fall Sorgen ab, Frankreich

und Deutschland könnten einseitig die Inter-

essen der großen Mitgliedstaaten (Institu-

tionenreform), des „alten Europa“ (GASP/

ESVP) oder, auf der Basis gegenseitiger Un-

terstützung, die nationalen Interessen eines

der beiden Partner (GAP) vertreten. Eine

deutsch-französische Führungsrolle in Eu-

ropa wird auch nach der Erweiterung von den

Partnern grundsätzlich akzeptiert werden.

Um die Legitimität dieser Funktion auch in

der EU-25 zu erhalten, werden Paris und Ber-

lin allerdings stärker als bisher und vor allem

frühzeitig andere Mitglieder in gemeinsame

Initiativen einbinden müssen.

Die zentrale Frage wird jedoch sein, ob

Deutschland und Frankreich in der Lage

sind, ihre Vorstellungen von der politischen

und wirtschaftlichen Ordnung der EU und

von deren Rolle als internationale Akteurin

insoweit in Deckung zu bringen, dass daraus

strategische Projekte für Europas Zukunft

entstehen können. Die gemeinsamen euro-

papolitischen Vorschläge der letzten Mona-

te lassen eine solche Konvergenz allenfalls in

Ansätzen erkennen. Bis auf den Agrarkom-

promiss sind sie andererseits aber auch mehr

als reines Krisenmanagement. Gerade wenn

man die Bereitschaft zur Vergemeinschaf-

tung als entscheidendes Kriterium annimmt,

gibt es etwa in den sensiblen Bereichen von

ESVP und justizieller Zusammenarbeit durch-

aus Fortschritte. Gemindert werden diese Er-

folge dadurch, dass beide Seiten immer wie-

der Anlass zum Zweifel geben, ob sie tat-

sächlich ein gemeinsames Ziel mit ihren

Vorschlägen verfolgen: Ja zur Vergemein-

schaftung der Außen- und Sicherheitspolitik

– aber nicht bei Grundsatzentscheidungen

und Militäreinsätzen. Ja zu stärkeren europä-

ischen Organen bei der justiziellen Zusam-

menarbeit – aber ohne durchgreifende de-

mokratische und richterliche Kontrolle von

Gemeinschaftsseite.

Eine Führungsrolle in Europa werden

Deutschland und Frankreich nur noch unter

aktiver Beteiligung anderer Partner über-

nehmen können. Darüber hinaus muss die

deutsch-französische Europapolitik kohä-

renter werden, ihre Ziele klar definieren und

glaubhafte Strategien entwickeln. Nur dann

wird sie den drohenden Verlust an Substanz

und Relevanz verhindern können, der für je-

den der beiden Partner auch mit einem gerin-

geren Einfluss auf die Gestaltung der er-

weiterten Union verbunden wäre.

Dokumente 2/200332



Dossier | Leadership oder Krisenmanagement? 33

1 Vgl. dazu das Positionspapier von Gerhard Schröder und Tony Blair: Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten,

8.6.1999. In: „Internationale Politik“, 8/1999, S. 86–91 (Auszug).

2 Vgl. dazu das Schlusskommuniqué des französisch-britischen Gipfeltreffens am 4.12.1998. In: „Internationale Politik“,

2–3/1999, S. 127 f.

3 Die Bevölkerung der EU wird sich durch den Beitritt der zehn mittel- und osteuropäischen Staaten um 29 Prozent, die

landwirtschaftliche Nutzfläche jedoch um 45 Prozent erhöhen. Während im Jahr 2001 in Ungarn, Polen und Tschechien 

deutlich über 50 Prozent der Gesamtfläche landwirtschaftlich genutzt wurden, waren es in der EU-15 40 Prozent.  Vgl.

dazu „Enlargement of the European Union – Candidate countries in facts and figures“. In: http://europa.eu.int/comm/en-

largement/docs/pdf/eurostatdecember2002.pdf [6.3.2003].

4 Vgl. dazu zuletzt die Halbzeitbewertung der GAP durch den Europäischen Kommissar für Landwirtschaft, Fischler, am

10.7.2002, in: Internationale Politik, 8/2002, S. 116–120.

5 Vgl. dazu die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats von Berlin am 24./25.3.1999. In: Bulletin der Eu-

ropäischen Union, 3/1999, S. 7–23.

6 Nachdem Außenminister de Villepin in der Pressekonferenz am 24. Oktober den Umfang des Inflationsausgleichs offen

gelassen hatte, bezifferte ihn Bundeskanzler Schröder vor Journalisten auf 1,5 Prozent. Einen Tag später setzten Großbri-

tannien und die Niederlande im Rahmen der EU-15 eine Absenkung des Ausgleichs auf einen Prozent durch.

7 Für die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats vom 24./25.10.2002 in Brüssel vgl. Bulletin der Europä-

ischen Union, 10/2002, S. 8–10.

8 Polen setzte in harten Verhandlungen durch, dass die neuen Mitgliedstaaten den ihnen pro Jahr zugestandenen Anteil

an den Ausgleichszahlungen durch eigene Mittel bis zu einer festgelegten Grenze aufstocken können. Vgl. dazu das

Pressekommuniqué der Tagung des Europäischen Rats am 12./13.12.2002. In: http://europa.eu.int/comm/copenhagen_ 

council_20021212/index_detail_000000023_fr.html [6.3.2003].

9 Vgl. dazu den Artikel „EU-Partner knicken vor Frankreich ein“. In: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 28.1.2003.

10 Vgl. auch die Vorschläge der DGAP und des Institut français des relations internationales (Ifri) zur Finanzierung der EU-

Erweiterung. In: Deutschland, Frankreich und Europa: Perspektiven; DGAP-Analyse 21, Januar 2003, S. 10 f.

11 Auf einer Pressekonferenz am 5.12.2002 sprach Verteidigungsminister Struck von einer neuen „Realität der Einsätze der

Bundeswehr“, die sich in den für das Frühjahr 2003 angekündigten Verteidigungspolitischen Richtlinien widerspiegeln

werde. So werde etwa das Heer „noch konsequenter als bisher geplant auf die wahrscheinlichsten Einsätze im Rahmen von

Krisenoperationen und für Rettungs- und Evakuierungseinsätze ausgerichtet werden“. Vgl. http://ministerium.bundes-

wehr.de/sicherheit/021205_struck_projekte.php [6.3.2003].

12 Vgl. dazu den Schlussbericht der Arbeitsgruppe „Verteidigung“ vom 16.12.2002. In: http://register.consilium.eu.int/pdf/

de/02/cv00/00461d2.pdf [6.3.2003]. Vgl. dazu ferner den Synthesebericht über die Plenartagung des Konvents am

20.12.2002. In: http://register.consilium.eu.int/pdf/de/02/cv00/cv00473de02.pdf [6.3.2003].

13 Für den Wortlaut des Gemeinsamen deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungskonzepts vom 9.12.1996 vgl.

http://www.dfjw.org/netzwerk/index.htm [6.3.2003].

14 Nach der Errichtung der deutsch-französischen Brigade 1989 stellten bis 1996 Belgien, Spanien und Luxemburg Truppen für

das Eurokorps zur Verfügung. Bis heute haben Griechenland, die Türkei, Polen, Österreich, Finnland, die Niederlande,

Italien und Großbritannien Verbindungsbüros beim Generalstab des Eurokorps in Strassburg eingerichtet.

15 Vgl. dazu Hans Stark: Paris, Berlin et Londres: vers l’émergence d’un directoire européen? In: „Politique étrangère“, 4/2002,

S. 967–982.

16 Vgl. dazu Titel V, insbesondere Artikel 12, 13 und 23 des Vertrags über die Europäische Union.

17 Vgl. dazu Artikel 23 und 27c des Vertrags über die Europäische Union.

18 Dies würde zudem zu einer Harmonisierung des EU-Rechts führen, da im Vertrag von Nizza das Vetorecht bei Beschlüs-

sen über die verstärkte Zusammenarbeit für die erste und dritte Säule bereits aufgehoben worden ist.

19 Vgl. dazu Titel IV (Artikel 61–69) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Vgl. dazu ferner die Schluss-

folgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats am 15./16.10.1999 in Tampere, in: Bulletin der Europäischen Union,

10/1999, S. 7–14.

20 Vgl. dazu Protokoll Nr. 2 zum Amsterdamer Vertrag über die Europäische Union.

21 Für den Wortlaut der Rede „Vom Staatenverbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der europäischen Inte-

gration“, gehalten am 12.5.2000 in der Humboldt-Universität in Berlin, vgl. „Internationale Politik“, 8/2000, S. 100–108

(Auszug).

22 Für den Wortlaut der Rede vom 27.6.2000 vgl. „Internationale Politik“, 8/2000, S. 126–130 (Auszug).

23 Vgl. dazu die Rede vom 3.12.2002 vor der Nationalversammlung. In: http://www.doc.diplomatie.fr/BASIS/epic/www/

doc/DDD/933183490.doc [6.3.2003] (Übersetzung MK).



Dokumente 2/200334

24 Vgl. den Schlussbericht der Arbeitsgruppe „Freiheit, Sicherheit und Recht“ vom 2.12.2002. In: http://register.consilium.

eu.int/pdf/de/02/cv00/00426d2.pdf [6.3.2003].

25 Vgl. den Beitrag von Außenminister Fischer am 6.12.2002 in der Plenartagung des Konvents, in: http://www.auswaerti-

ges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/eu/bm_beitrag_5.pdf [6.3.2003].

26 Vgl. dazu die Stellungnahmen des EcoFin-Rats 2003/C 26/01 sowie 2003/C 26/04, in: Amtsblatt der EU, Nr. C 026 vom

4.2.2003, S. 1 f. und 5 f. Bereits im November 2002 war Portugal als erstem WWU-Mitglied ein übermäßiges Defizit at-

testiert worden.

27 Vgl. dazu Klaus F. Zimmermann: Stabilitätspakt: Die Kriterien der EU sind zu starr. In: „Handelsblatt“, 25.4.2002.

28 Vgl. dazu Elke Thiel: Muss der Stabilitäts- und Wachstumspakt geändert werden? SWP-Aktuell, Nr. 49, November 2002.

29 Am 6.3.2003 teilte Finanzminister Mer der Kommission mit, dass die französische Regierung für 2003 mit einem Bud-

getdefizit von 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts rechne.

30 Vgl. dazu die Presseerklärung von Jacques Chirac und Gerhard Schröder nach dem „Blaesheim“-Treffen am 14.10.2002

in Paris, in: http://www.france.diplomatie.fr/actu/bulletin.asp?liste=20021015.html#chapitre1 [6.3.2003].

31 Für den Wortlaut des Berichts vom 21.10.2002 vgl. http://register.consilium.eu.int/pdf/de/02/cv00/00357d2.pdf  [6.3.

2003].

32 Zum Argument der Notwendigkeit eines „Wettbewerbs“ der europäischen Sozialsysteme  vgl. Karl Lamers / Wolfgang Schäu-

ble: Europa braucht einen Verfassungsvertrag, Überlegungen zur europäischen Politik II – zum Fortgang des europäi-

schen Einigungsprozesses, 3.5.1999. In: http://www.cducsu.de/upload/schaeublelamers99.pdf [6.3.2003].

33 Vgl. dazu die Stellungnahme des Rates vom 12.2.2002. In: Amtsblatt der EU, Nr. C 051 vom 26.2.2002, S. 1 f.

34 In der Steuerpolitik geht allerdings die – bereits von der Konvents-Arbeitsgruppe – vorgeschlagene Ausweitung der Ab-

stimmungen mit qualifizierter Mehrheit in Fragen, die direkt mit dem Binnenmarkt zusammenhängen, in die richtige Rich-

tung.

35 Für den Wortlaut der Europarede von Dominique de Villepin am 2.12.2002 in Marseille vgl. http://www.diplomatie.gouv.fr/

actu/article.asp?art=30071 [6.3.2003]. Für den deutschen Wortlaut vgl. „Internationale Politik“, 1/2003, S. 100–104 (Aus-

züge).

36 Für einen übersichtlichen Vergleich der deutschen und französischen Ansätze vgl. Joachim Schild: Französische Positio-

nen in der ersten Phase des EU-Konvents. Raum für deutsch-französische Gemeinsamkeiten? SWP-Studie, 26. August 2002,

S. 26–28.

37 Vgl. dazu das Interview mit Jean-Louis Bourlanges: L’union dans la divergence. In: „Le Figaro“, 7.2.2003, sowie Klaus-

Dieter Frankenberger: Keine Antwort auf die Führungsfrage. In: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 23.1.2003.

38 Für die gemeinsame Erklärung von Tony Blair und José Maria Aznar vom 27.2.2003 zur Reform der Institutionen vgl.

http://media.ukinspain.com/documents/pdfs/ukspain_summit/institutions.pdf [6.3.2003].

39 Für den Wortlaut des deutsch-französischen Vertrags vgl. Bundesgesetzblatt 1963, Teil II, S. 706–710.


